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RS OGH 1991/4/18 7Ob515/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1991

Norm

ABGB §1168a

ABGB §1304 D

Rechtssatz

Ein Werkbesteller, der zur Abwicklung seiner Vertragsbeziehung mit dem Unternehmer einen Sachverständigen

beizieht, hat auch für dessen Fachkunde einzustehen, weil dieser die P8ichten des Bauherrn bei der Koordination der

Bauarbeiten vornimmt. Dem sachkundigen Bevollmächtigten des Geschädigten ist aber dann ein Mitverschulden

anzulasten, wenn dessen Anweisungen verfehlt waren.
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